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Hier geht ja einiges durcheinander.

Erstmal vorweg. Warum der FA dich wählen lässt ob BV oder nicht, ist mir eigentlich rätselhaft,
aber er kann dich ja dazu genauso wenig zwingen, wie zu einer AU. Vermutlich deshalb die
Frage, ob du da mitziehst.
Nimm es also an und dann bist du komplett raus, denn es ist kein BV was bestimmte
Tätigkeiten ausschließt oder vom AG oder wegen fehlender Immunitäten, sondern ein
absolutes.

Damit bekommst du weiterhin dein volles Gehalt und der Rest sollte dich nicht interessieren.

Zitat von sn00psman

Richtig. Bei Tierärztinnen weiß ich beispielsweise, dass diese, sobald sie von der
Schwangerschaft wissen, nicht weiter arbeiten dürfen (Beschäftigungsverbot). Sie
erhalten während dieser Zeit ihr volles Gehalt. Für den Arbeitgeber ist es natürlich
immer besser, wenn eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt, da er nach sechs Wochen keinen
Lohn mehr zu zahlen hat.

Nein, das BV ist für den AG viel besser, denn da bekommt er ab dem ersten Tag des BVs 130%
des Gehaltes des AN über die U2 von der KK erstattet.

Zitat von Anna Lisa

War Nadine jetzt aber z.B. wegen Blutungen oder vorzeitigen Wehen im KH und
deswegen krankgeschrieben, liegt sehr wohl ein Grund für ein Beschäftigungsverbot
vor. Denn in diesem Fall müsste sie ja dauerhaft oder zumindest viel liegen und das
kann sie ja in der Schule nicht. Bei uns gibt es jedenfalls in den Klassenräumen und im
Lehrerzimmer weder Betten noch Couchen.
Eine Weiterbeschäftigung würde also das Leben des ungeborenen Kindes gefährden
und genau für solche Fälle ist ein individuelles Beschäftigungsverbot da.

Nein, genau so ist es eben nicht. Eine AU ist immer vorrangig. Muss sie also z.B. liegen, dann
muss sie dies auch sonst und ist somit arbeitsunfähig und bekommt ein BV. Dürfte sie z.B. nicht
mit Kinder in Kontakt kommen, dann wäre das ein Grund für ein BV, denn sie wäre arbeitsfähig,
aber nicht in diesem Job!

Vorher eine AU ist aber kein Problem, nur gleichzeitig würde das eben doch den Vorrang der AU
bewirken!
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